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Art. 1 Aufstellung  

Das unten angegebene und durch den Vorstand der ovap Schweiz verfasste Dokument ist verbindlich. 

Insbesondere gelten die beschriebenen Tätigkeiten für den Chefexperten an den Prüfungen der ovap-

vs. 

Pflichtenheft der Chefexperten/innen 

September 2014 

Vorstand der ovap 

 

 

Art. 2 Aufgaben 

Um die Qualität der mündlichen Abschlussprüfungen für die Berufspraxis zu gewährleisten (Kapitel 

4.1 des Pflichtenheftes für Chefexperten), haben die Chefexperten sicherzustellen, dass die Experten 

die beiden Prüfungsfälle für jeden Kandidaten gemäss den Richtlinien der OVAP Schweiz vorbereiten 

und dass sie ein Protokoll in angemessener Form verfassen: 

 Vor den Prüfungen bestimmen die Chefexperten das Datum, an welchem die mündlichen 

Prüfungsfälle durch die Experten an die Chefexperten abzugeben sind; 

 Die Chefexperten überprüfen systematisch vor den Prüfungen die mündlichen Prüfungsfälle 

und informieren die Experten rechtzeitig über allfällige vorgenommenen oder noch 

vorzunehmenden Korrekturen/Änderungen.  

 Die Chefexperten können die Durchführung der mündlichen Prüfungen durch Besuche während 

des Prüfungsverfahrens und/oder durch Einsicht in das Prüfungsprotokoll überwachen. 

 

 

Art. 3 Inkrafttreten 

Dieses Pflichtenheft tritt mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 in Kraft. 

 

 

 

 

       

 

 Eliane Ruffiner Nicolas Moix 

 Präsidentin Verbandssekretär 
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